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L E S E R Z A H L E N / L ESERSTRUKTUR

Leserzahlen
 Gesamt   Splits
 D-CH Nord-Ost Bern Zentral-CH Nord-West ZH/W/SH
Auflage WEMF-beglaubigt 323 788 
Versandauflagen 329 832 52 689 55 127 55 905 84 653 81 458
Leser 590 000 93 000 98 000 100 000 154 000 144 000 
Reichweite D-CH 12,7% 14,1% 11,0% 12,6% 14,2% 12,3%
Weitester Leserkreis 1 285 000 222 000 221 000 202 000 333 000 305 000
Heavy User (lesen 5 oder 6 von 6 Ausgaben) 528 000 88 000 91 000 87 000 138 000 124 000
ENK (lesen mind. 3 von 6 Ausgaben) 753 000 127 000 135 000 123 000 196 000 172 000

 
Leserstruktur
   Leser in % Leser Reichweite D-CH
Alter 14 - 34 Jahre  7,8% 46 000 3,2%
 35 - 54 Jahre  40,8% 241 000 14,5% 
 55 +  51,4% 303 000 19,8%
Geschlecht Mann  53,4% 315 000 13,7% 
 Frau  46,6% 275 000 11,8%
Einkommen über 8000.00  51,3% 303 000 15,2%

Quelle: MACH 2014-2



STREUGEBIET / REICHWEITE

Quelle: MACH 2014-2

Leserschaft

Reichweite
♦ 0 – 5% 
♦ 5 – 10%
♦ 10 – 15%
♦ 15 – 20%



Konzept
Der Schweizerische Hauseigentümer ist die bedeutendste Fachzeitung für 
Haus- und Stockwerkeigentum. Mit den vier Hauptrubriken Eigentum & Politik,
Rat & Recht, Bauen & Wohnen und Freizeit & Reisen bietet der Schweizerische 
Hauseigentümer eine praxisorientierte und professionelle Informationsquelle
zu Wohneigentum an. 

Struktur
Eigentum & Politik 
Politik des Hauseigentümerverbandes, Polit-News, Parlament-
News, Vernehmlassungen, politische Stellungnahmen,
Infos zum Immobilienmarkt.

Rat & Recht 
Bundesgerichtsentscheide, Ratgeber, Tipps für den Vermieteralltag, 
Rechtsfragen, Informationen zum Stockwerkeigentum, Nachbarrecht.

Bauen & Wohnen 
Praktische Tipps zum Bauen, Umbauen und Sanieren, zur Haustechnik 
und zum Innenausbau.

Freizeit & Reisen 
Garten, Leserreisen, Tiere, Kreuzwort rätsel, Sudoku, Lifestyle.

REDAKTIONELLE STRUKTUR

UBS IMMOBILIEN-BLASEN-INDEX SCHWEIZ

QUELLE UBS
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EIGENTUM&POLITIK
MEINUNG

Ampelmännchen

Sagt der Mann zu seiner Frau: 

«Schatz, heute Nacht mache ich dich 

zur glücklichsten Frau der Welt.» Sagt 

sie: «Oh, ich werde dich vermissen.»
Ein Mann will die sprechende Katze 

seiner Frau loswerden. Er fährt fünf 

Kilometer und setzt sie aus. Eine 

Stunde später ist die Katze wieder da-

heim. Der Mann fährt zehn Kilome-

ter und setzt das Tier aus. Eine Stun-

de später ist es wieder da.  «Jetzt 

reicht's!», denkt er, fährt enorm weit 

weg und setzt die Katze mitten im 

Wald aus. Zwei Stunden später ruft er 

zu Hause an: «Ist die Katze da?» «Ja, 

warum?», fragt seine Frau. «Hol sie 

ans Telefon, ich hab mich verfahren!»

Als 
Kind 
lern-ten wir, dass ein Kind ein «es» war. Auch für er-wachsene Frauen 

brauchte man manch-mal diesen Ausdruck, und das war nicht schmei-chelhaft. Wenn «es» nicht tat wie andere er-wachsene Leute, hiess es, dass «es» sich nicht richtig benahm. Generell legten äl-
tere, ledige Frauen im Dorf Wert 
darauf, mit Fräulein angesprochen 
zu werden. Fräulein, das hiess, 
jung und meist schön zu sein. Fräu-
lein war auch eine klare Ansage, 
dass man frei und zu haben sei! 
Und «Fräulein» rief man auch die 
Servierdame. Heutzutage muss 
man wahnsinnig aufpassen, wenn 
man nur im Maskulinum spricht. 
In Deutschland fordern Frauen-
rechtlerinnen, dass an Fussgänger-
ampeln auch Frauen aufleuchten. 
Neu also nicht nur Ampelmänn-
chen, sondern auch Ampelfrauen! 
Ich plädiere auch für Ampelfräu-
leins. Und bitte unseren Nach-
wuchs nicht vergessen. Kinder und 
Teenager müssen noch auf die Am-
pel! Und die alten Leute? Sie sind 
ein immer grösserer Anteil der Be-
völkerung. Sie sollten eine eigene 
Nebenampel bekommen mit sehr 
grossen Figuren. Mein Hund ist üb-
rigens sauer auf mich, da ich ihm 
mitgeteilt habe, dass er auf der Am-
pel nicht auch noch Platz habe. 
Und dann die Farben der Ampeln? 
Das ist doch politisch hoch unkor-
rekt. Die Roten und Grünen kom-
men massgelblich zum Zuge – die 
Gelben nur kurzfristig und werden 
oftmals sowieso ignoriert. Und die 
anderen? Wir brauchen Ampeln in 
allen politischen Farben und ich 
überlege mir, eine «Vereinigung der 
neutralen politischen Ampelfar-
ben» zu gründen. Treten Sie bitte 
bei, da lohnt es sich zu kämpfen. 
Auch in der Schweiz verlangen lin-
ke Politikerinnen, wie die Präsiden-
tin der SP Frauen, neutrale Ampeln 
als ernsthaftes Zeichen für eine ge-
lebte Gleichstellung. Wir haben 
wirklich Probleme! Ich wusste gar 
nicht, dass das heutige Ampel-
männchen ein Mann ist? Jedenfalls 
seh ich nicht so aus!

 
Ihr Ansgar Gmür

BILDER HEV

Immobilienmarkt – Für eine Immobilienblase sind folgende Faktoren von Bedeutung: Spekulative 

Käufe und falsche Erwartungen bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung.

Der Traum vom Eigenheim
J edes Jahr strömen Anfang Sep-

tember bis zu 35 000 Personen 
nach Zürich an die «Bauen & 

Modernisieren». Den Messebesu-

chern werden dort neben Neuheiten 

aus der Welt des Wohnens und Bau-

ens auch konkrete Immobilienob-

jekte gezeigt. Potenzielle Käufer 

interessiert natürlich, ob das Preis-

Leistungs-Verhältnis des Wunsch-

objektes stimmt und wie sich die 

Preise entwickeln werden. Denn seit 

diesem Sommer wird wieder ver-

mehrt von einer möglichen Blasen-

bildung im Immobilienmarkt ge-

sprochen. Doch was ist überhaupt 

eine Immobilienblase? Spekulative KäufeEine Immobilienblase liegt dann 

vor, wenn viele Immobilien unter 

der Annahme gekauft werden, dass 

sie später zu einem höheren Preis 

wieder verkauft werden können, 

ohne dass diese Annahme von den 

Fundamentaldaten gerechtfertigt 

wird. Mit Fundamentaldaten sind 

insbesondere die Entwicklung der 

realen Einkommen und der Zinsen 

sowie das Baulandangebot und die 

Zahl der nachfragenden Haushalte 

gemeint. 
Für eine Blase braucht es also 

zwei Voraussetzungen: Spekulative 

Kaufgründe und falsche Erwartun-

gen bezüglich der wirtschaftlichen 

Entwicklung.Der Anteil spekulativer Käufe 

kann anhand der Haltedauer ge-

messen werden. Je länger eine Im-

mobilie gehalten wird, desto weni-

ger ist Spekulation im Spiel. Nach 

Auskunft der Banken ist der Anteil, 

der nur wenige Monate gehaltenen 

Objekte nach wie vor tief und bleibt 

konstant. Regulatorische und steu-

erliche Vorkehrungen machen heu-

te Kaskadenverkäufe relativ unat-

traktiv. Insgesamt wird von den 

Marktbeobachtern der Anteil spe-

kulativer Immobilienkäufe heute 

deutlich tiefer eingestuft als Ende 

der 80er-Jahre.Der Investitionszweck und der 

Anlagehorizont sind bei Immobili-

en entscheidend. Es ist ein Unter-

schied, ob ein Objekt zur Selbstnut-

zung oder zur Weitervermietung er-

worben wird. Selbstnutzende Eigen-

tümer binden sich stärker. Sie sind 

eher bereit, vorübergehende Wert-

schwankungen ihres Objekts zu ak-

zeptieren, weil für sie das Wohnei-

gentum nicht nur Investitionsobjekt, 

sondern auch Zuhause ist. Dies 

wirkt stabilisierend.WirtschaftsmotorDen zweiten Bestandteil der obi-

gen Definition bilden die Fundamen-

taldaten und ihre Entwicklung. Sie 

sind eng verknüpft mit dem wirt-

schaftlichen Ausblick. Die reale Ein-

kommensentwicklung hinkte in den 

letzten Jahren in vielen Regionen 

der Preisentwicklung von Einfami-

lienhäusern und Eigentumswoh-

nungen hinterher. Wegen der tiefen 

Zinsen blieb die Finanzierung für 

Mittelstandshaushalte dennoch 

möglich, sie wird aber aufgrund be-

hördlicher und bankenseitiger Mass-

nahmen tendenziell schwieriger. 
Die Bauteuerung im Hochbau war 

in den letzten fünf Jahren moderat. 

Geht man von konstantem oder 

leicht steigendem Realeinkommen 

aus, so sind es vor allem die Hypo-

thekarzinsen, die interessieren. Sie 

sind derzeit aussergewöhnlich tief. 

Die Prognoseinstitute erwarten mit-

telfristig einen Anstieg. Solange je-

doch keine Inflation droht, werden 

die Zinsen nur moderat steigen. Angebot und NachfrageEin weiterer wichtiger Faktor ist 

das verfügbare Bauland. Das Ange-

bot an freien Bauparzellen dürfte 

durch eine striktere Raumplanung 

in den nächsten Jahren weiter ein-

geschränkt werden. Zusätzlicher 

Wohnraum wird vermehrt durch 

Verdichtung im bestehenden Bauge-

biet entstehen – ein langsamer Pro-

zess. Bebaubare Flächen werden 

also weiterhin knapp bleiben.
Zentral ist schliesslich die Ent-

wicklung der Zahl der Haushalte. 

Das Bevölkerungswachstum dürfte 

in Zukunft moderater ausfallen, als 

dies infolge der Zuwanderung in 

den letzten fünf Jahren der Fall 

war. Auch bei einem tieferen Wan-

derungssaldo wirkt jedoch die de-

mographische Alterung und der un-

gebrochene Trend zu kleineren 

Haushalten. Nachfragepotenzial für 

Wohneigentum bleibt bezogen auf 

diesen Faktor somit vorläufig noch 

vorhanden.
Immobilienmärkte sind zyklisch

Das Hypothekarvolumen wuchs 

2013 mit 4,4 Prozent nicht mehr so 

stark wie 2012 (5,9 Prozent). Das 

Wachstum dürfte auch 2014 unter 

der Schwelle von fünf Prozent blei-

ben. In verschiedenen Regionen 

wurden die Preiserwartungen für 

Eigentumswohnungen und Einfa-

milienhäuser deutlich zurückge-

nommen. Die Insertionsdauern 

nehmen zu. Es gilt, die Anzeichen, 

die auf ein Auslaufen des Immobi-

lienbooms hindeuten, ernst zu 

nehmen. Die weitverbreitete Er-

wartung ständig steigender Preise 

im Immobilienmarkt ist gefährlich. 

Der Entscheid für eine Immobilie 

und deren Finanzierung darf sich 

nicht auf die Annahme steigender 

Preise stützen. Bildlich ausge-

drückt muss dem Immobilienkäu-

fer auch bei einer wirtschaftlichen 

Flaute genügend Luft zum Atmen 

bleiben. 
Eine Verschnaufpause tut den 

Hotspots des Schweizer Immobilien-

marktes gut. Übertreibungen kön-

nen so korrigiert und Erwartungen 

angepasst werden. Beides ist not-

wendig, damit die vorhandene «war-

me Luft» möglichst ohne Nebenge-

räusche entweichen kann.

MICHAEL LANDOLTM.A. HSG, dipl. geogr. Ressortleiter Volkswirt-schaft & Immobilienmarkt 
beim HEV Schweiz 

Für selbstnutzende Eigentümer ist Wohneigentum kein Spekulationsobjekt, sondern ein Zuhause. BILD MAST3ER ⁄ FOTOLIA 
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FREIZEIT&REISEN
Gartengestaltung – Die Vielfalt an Materialien für Bodenbeläge im Garten ist beinahe unendlich. Die gewünschte Atmosphäre sollte 

ausschlaggebend für die Materialwahl von Wegen und Plätzen sein. Als strukturbildende Elemente verleihen sie jedem Garten eine  

individuelle Note.

Wege und Plätze im Garten
S chon in der Steinzeit erkannten 

die Menschen, dass stark ge-
nutzte Wege und Plätze mit 

Vorteil befestigt werden. Sie sind 

dadurch auch bei schlechteren Wet-

terverhältnissen benutzbar und füh-

ren sicher von einem Punkt zum 

anderen. Es wurden dabei Materia-

lien verwendet, die vor Ort zur Ver-

fügung standen. So passten sich die 

baulichen Elemente stets in die Um-

gebung ein.Auch heute noch sind Materiali-

en, die aus der näheren Region kom-

men, stimmiger für das menschliche 

Auge. Ein Muschelkalkstein aus 

dem Aargau wird in St. Gallen zwar 

immer wieder gern gesehen, er 

bleibt aber ein Fremder und wird 

auch als solcher wahrgenommen. 

Damit sich der Garten harmonisch 

in die gesamte Umgebung einglie-

dert, ist es wichtig, Materialien aus 

der Region zu verwenden. Mit der Planung beginnenBei der Gestaltung des Gartens 

stehen natürlich die eigenen Wün-

sche und Ansprüche im Vorder-

grund. Bei der Ausführung von Sitz-

plätzen, Einfahrten, Hauseingängen 

und Vorgärten sollten deshalb eini-

ge Faktoren berücksichtigt werden. 

Je nach Nutzung werden Formen, 

Farben und Materialien für die Belä-

ge ausgesucht. Beachten sollte man 

bei der Wahl immer das Vorhande-

ne, denn Garten und Haus sollen zu-

sammenpassen. Je nach Grösse des 

Grundstückes werden die einzelnen 

Elemente entsprechend dimensio-

niert. So eignen sich grossformatige 

Natursteinplatten für grosszügig an-

gelegte Sitzplätze, aber nicht für eine 

Gartenlaube. Je nachdem, welche Farbe und 

welches Material gewählt werden, 

kann ein Platz hervorgehoben wer-

LÖSUNG LEICHT
LÖSUNG SCHWIERIG
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den. Besonders spannend wird ein 

Garten, wenn sich die Bereiche, die 

anregend wirken, mit denen ab-

wechseln, die Ruhe ausstrahlen. 

Letzteres ist vor allem bei Holz der 

Fall. An einem Teich oder für eine 

Terrasse eignet sich ein Holzdeck 

bestens. Auch das haptische Erleb-

nis, barfuss auf dem warmen, feinen 

Holz zu laufen, ist einzigartig. Mit Details spielenBodenbeläge prägen das Erschei-

nungsbild von Wegen und Plätzen 

wesentlich und bestimmen das Ge-

samtbild des Gartens. Bei der Pla-

nung ist es wichtig, die Besonderhei-

ten der verwendeten Materialen zu 

kennen und ein Gespür dafür zu 

entwickeln, wie die verschiedenen 

Komponenten, die man einsetzt, 

aufeinander wirken. Die Farbe des 

Materials, die Oberflächenbeschaf-

fenheit, das Fugenbild und die Ver-

legeart spielen dabei wesentliche 

Rollen. Die Randabschlüsse müssen 

nicht nur ihre Funktion erfüllen, sie 

tragen auch zu einem gepflegten Er-

scheinungsbild bei. Zur Wahl stehen 

Beton- oder Natursteine, aber auch 

Stahlbänder werden heute immer 

mehr dafür verwendet. Auch die 

Ausbildung der Fugen trägt viel zur 

Wirkung der befestigten Flächen 

bei. Während mit Kies ausgefugte 

Flächen optisch den Platz erweitern, 

betonen mit Kräutern bewachsene 

Fugen die Bepflanzung. Auf Proportionen achtenDamit man sich wohl fühlt, gilt 

es, die Dimensionen der Räume, der 

Wege und Plätze richtig zu propor-

tionieren. Gemütlichkeit auf einem 

Sitzplatz erreicht man durch kleine 

Räume, Sichtschutzelemente und ge-

schwungen gestaltete Wege, welche 

die Besucher nicht direkt zu dem 

Raum lenken. Will man, dass Besu-

cher ohne Umweg zum Hauseingang 

geführt werden, gestaltet man die 

Wege eher linear. Soll der Sitzplatz 

für Grillfeste und Sommerpartys mit 

vielen Gästen genutzt werden, baut 

man eher einen offenen, grossräu-

migen Platz.
Verbindungen brauchen ein Ziel

Wege sind Verbindungen von In-

nen nach Aussen, von einem Garten-

raum in den nächsten. Sie führen zu 

Blumenbeeten, zum Sitzplatz, zur 

Pergola und ermöglichen das Be-

trachten von Bepflanzungen aus 

nächster Nähe. Wege sollten immer 

ein Ziel haben, also auf etwas hin-

weisen. Das kann eine Sitzbank, ein 

schöner Baum oder eine Blumenra-

batte sein. 
Den Untergrund vorbereitenDie Grundvoraussetzung für lang 

anhaltende Freude am Bodenbelag 

ist der Aufbau. Dieser besteht aus 

Baugrund, Unter- und Oberbau. Um 

Frostschäden zu vermeiden, wird 

eine wasserdurchlässige Schicht ein-

gebracht, deren Dimension sich nach 

der Meereshöhe richtet. Zudem müs-

sen alle Belagsflächen entwässert 

werden. Bei starken Regenfällen soll 

das Wasser schnell und vollständig 

abgeleitet werden, um die angren-

zenden Gebäude vor eindringendem 

Wasser zu schützen und um Verfär-

bungen zu vermeiden. Entwässerung berücksichtigen
Auf vielen Grundstücken besteht 

die Möglichkeit, befestigte Flächen 

nicht völlig zu versiegeln, sondern 

mit einem wasserdurchlässigen Be-

lag direkt zu entwässern. Statt einer 

gepflästerten Einfahrt kann zum 

Beispiel ein wasserdurchlässiger Si-

ckerstein eingesetzt werden. Je nach 

Intensität der Nutzung können auch 

Chaussierungen denselben Zweck 

erfüllen. Bei der richtigen Entschei-

dung helfen die Experten aus dem 

Garten- und Landschaftsbau, die 

auch die Ausführung solcher Bau-

massnahmen übernehmen. Sie wis-

sen, wie sich das unnötige Versie-

geln von Flächen vermeiden lässt 

und welche versickerungsfähigen 

Materialien es gibt. Dadurch gelangt 

mehr Wasser in den natürlichen 

Kreislauf zurück.
Pflege nicht vergessenWerden Wege und Plätze oft be-

nutzt, lohnt es sich, sie regelmässig 

zu reinigen und damit ihre Trittsi-

cherheit zu bewahren. Für beinahe 

jedes Material sind Reiniger erhält-

lich, die die Beläge frei von Moosen 

und Algen halten. Bei Holzbelägen 

ist eine jährliche Nachbehandlung 

wichtig für eine lange Lebensdauer. 

Die Verbindung verschiedener Materialien für Plätze und Wege macht einen Garten spannend. 

BILDER DORIS KRIVITSCH

Dieser gepflas-terte Weg führt zu einem Bänk-chen und weiter über eine Trep-pe auf einen Sitzplatz.

Bewachsene Fugen haben eine andere Wirkung 

als mit Kies ausgefugte Flächen.

Wer sich für Na-
turstein entschei-det, sollte Materiali-en aus 

der nähe-ren Um-gebung wählen.

DORIS KRIVITSCHProjektleiterin GaLaBau, JardinSuisse

WEITERE INFOS

Schweizer Gartenbauer unterstüt-
zen Sie gerne bei der Planung 
und Realisierung Ihres Traumgar-
tens.
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RAT&RECHT

I. R. Ich habe einen Mieter, der 
nicht weiss, was er will. Er kün-
digt die Wohnung der Familie 
mit zu kurzer Frist oder es fehlt 
die Unterschrift seiner Ehefrau. 
Er erklärt ein andermal, einen 
Ersatzmieter zu stellen, er wider-
ruft die Kündigung und all dies 
nur, um ein paar Monate später 
erneut zu kündigen. Dieses Vor-
gehen löst bei mir Verunsiche-
rung und letztlich auch immer 
wieder Kosten aus. Was kann ich 
machen?

Die Wohnung der Familie kann 
nur mit Unterschrift des Ehegat-
ten gekündigt werden. Fehlt die-
se, so ist die Kündigung nichtig 
und muss gegebenenfalls wieder-
holt werden. Kündigt der Vermie-
ter die Wohnung der Familie, so 
hat er das amtliche Formular ein-
geschrieben in separaten Um-
schlägen sowohl an den Mieter 
als auch an den Ehegatten oder 
den eingetragenen Partner zu 
schicken, auch wenn der Gatte 
oder Partner nicht im Mietvertrag 
als Mieter aufgeführt ist. Wird in 
einer Kündigung die Frist oder 
der Termin nicht eingehalten, so 
ist diese trotzdem gültig. Die 
Kündigung gilt damit für den 
nächstmöglichen Termin. Liegt 
keine Nichtigkeit der Kündigung 
vor, so ist die vom Mieter dem 
Vermieter mitgeteilte Kündigung 
endgültig und kann nicht wider-
rufen werden. Der Vermieter 
kann sich also gegenüber dem 
Mieter auf die Kündigung beru-
fen und auf der Vertragsbeendi-
gung beharren. 

Obwohl die vorzeitige Rückgabe 
der Mietsache in der Praxis ver-
breitet ist, setzt sie nicht die Kün-
digung des Mietverhältnisses vor-
aus. Vielmehr reicht es aus, wenn 
der Mieter dem Vermieter die vor-
zeitige Rückgabe inklusive dem 
zumutbaren Ersatzmieter zur 
Kenntnis bringt. Der Vermieter 
muss jedoch genügend Zeit ha-
ben, den Ersatzmieter zu prüfen. 
Hier ist grundsätzlich von min-
destens vierzehn Arbeitstagen 
auszugehen. Wie bei der Kündi-
gung gilt auch hier, dass die vor-
zeitige Rückgabe endgültig ist 
und nicht vom Mieter widerrufen 
werden kann. 

Gelingt es dem Mieter nicht, ei-
nen zumutbaren Ersatzmieter zu 
stellen, der bereit ist, den Miet-
vertrag zu den gleichen Konditi-
onen zu übernehmen, so endet 
das Mietverhältnis in dem Zeit-
punkt, in dem das Mietverhält-
nis gemäss Vertrag oder Gesetz 
endet oder beendet werden 
kann.

PAVLO STATHAKISRechtsanwalt beim HEV Schweiz

Widerruf der Kündigung durch Mieter

RATGEBER RECHT

H äufig sind sich Stockwerk-
eigentümer zu wenig be-
wusst, dass ihnen der Er-

werb von Stockwerkeigentum keine 

dem Alleineigentümer vergleichba-

ren Rechte einräumt. Wer eine Ei-

gentumswohnung erwirbt, kauft 

nicht das ganze Grundstück, son-

dern nur einen Anteil davon. Der 

Stockwerkeigentümer ist Miteigen-

tümer an der Gesamtsache, wobei 

ihm – im Gegensatz zum gewöhn-

lichen Miteigentümer – ein Sonder-

recht zur ausschliesslichen Benut-

zung und Verwaltung gewisser 

Gebäudeteile zukommt. Dieses 

Sonderrecht ist auf die Wohnung 

und allfällige Nebenräume (Keller-

abteile, Estriche, Bastelräume) be-

schränkt, erstreckt sich also nicht 

etwa auf einen Sitzplatz im Freien, 

auf einen Gartenanteil oder eine 

Dachterrasse.
Sonderrecht

Der Eigentümer darf somit nur in 

seiner Stockwerkseinheit grundsätz-

lich tun und lassen, was er will. Er 

darf sie also nach seinen Vorstellun-

gen umbauen, die Raumeinteilung 

verändern und die Innenausstattung 

wählen, darf dabei aber nicht ge-

meinschaftliche Bauteile beeinträch-

tigten. Dies schliesst insbesondere 

aus, dass ein Stockwerkeigentümer 

zweier übereinanderliegender Woh-

nungen ohne Einwilligung der Ge-

meinschaft einen Durchbruch zwi-

schen den beiden Wohnungen 

schafft, um diese mit einer Treppe 

zu verbinden.  Denn in solchen Fäl-

len sind Bauteile (Decken, Böden) 

betroffen, die für den Bestand, die 

konstruktive Gliederung und Festig-

keit des Gebäudes von Bedeutung 

sind. Bei Arbeiten im Inneren der 

Wohnung ist insbesondere darauf zu 

achten, dass Trittschalldämmungen 

nicht beschädigt werden.Treppenhaus und Eingangs- 
bereich

Das Treppenhaus und der Ein-

gangsbereich sind zwingend ge-

meinschaftliches Eigentum. Diese 

Bereiche dürfen somit ohne Zustim-

mung der Gemeinschaft nicht als zu-

sätzliche Abstellflächen für Kinder-

spielzeug, Fahrräder, Schuhkasten 

etc. gebraucht werden. Dasselbe gilt 

für das Aufhängen von Bildern und 

das Aufstellen von Pflanzen. Im 

Treppenhaus darf nicht musiziert 

werden. Das Abspielen von Radio- 

und anderen Musikgeräten ist so-

wohl im Treppenhaus als auch im 

Eingangsbereich der Liegenschaft 

zu unterlassen. Im Treppenhaus so-

wie den übrigen gemeinschaftli-

chen Räumen (Waschküche, Trock-

nungsräume, Tiefgarage) ist zudem 

auch das Rauchen nicht gestattet.SondernutzungsrechteSteht einem Stockwerkeigentü-

mer ein ausschliessliches Nutzungs-

recht an gemeinschaftlichen Teilen 

zu (Gartenanteil, Dachterrasse, 

Parkplatz etc.), so muss er sich be-

wusst sein, dass ein Sondernut-

zungsrecht – im Gegensatz zum 

Sonderrecht – ihn zur üblichen (aus-

schliesslichen) Nutzung (anderslau-

tende Reglementsbestimmungen 

vorbehalten) ermächtigt, nicht aber 

zu baulichen Veränderungen oder 

zu Substanzveränderungen im Gar-

tenanteil. So wären bezüglich letz-

terem insbesondere das Installieren 

und feste Verankern von Parabol- 

und Funkantennen, Spielplatzgerä-

ten, das Anlegen von Gemüsebeeten, 

die Anbringung von Einfriedungen, 

das Einrichten eines Biotops oder ei-

nes fest verankerten Swimming-

pools etc. unzulässig. Ohne Erlaub-

nis der Eigentümergemeinschaft 

(oder ohne ausdrückliche Erlaubnis 

im Reglement) darf der Stockwerk-

eigentümer mit einem Sondernut-

zungsrecht an einem Gartenteil die-

sen zudem weder mit Bäumen und 

Sträuchern bepflanzen, noch darf er 

diesen mittels einer Hecke oder ei-

nem Zaun abgrenzen. In Gartentei-

len, die ausschliesslich im Eigen-

tums- und Nutzungsrecht der Ge-

meinschaft stehen, dürfen einzelne 

Stockwerkeigentümer den Garten 

ohnehin nicht ausschlisslich nutzen; 

Sondernutzungen sind grundsätz-

lich nur denkbar, sofern alle ande-

ren Eigentümer dies ausdrücklich 

gestatten.
Gemeinschaftlicher Aussen-
bereich

Der einzelne Eigentümer ist ohne 

Einwilligung der Stockwerkeigentü-

mergemeinschaft nicht berechtigt, 

bauliche Veränderungen im Aus-

senbereich der Liegenschaft vorzu-

nehmen (z. B. Anbringen einer Bal-

konverglasung, Anbringen einer 

Parabolantenne an der Fassade, An-

bringen von Aushängeschildern ei-

nes Geschäftes, Anbringen von Blu-

menkästchen im Aussenbereich der 

Balkone). Da die äusseren Bauteile 

im gemeinschaftlichen Eigentum 

stehen, ist der einzelne Stockeigen-

tümer nur befugt, diese ohne Zu-

stimmung der STWE-Gemeinschaft 

baulich zu verändern, wenn diese 

Kompetenz sich bereits aus dem 

Verwaltungs- und Nutzungsregle-

ment der Stockwerkeigentümerge-

meinschaft ergibt (z. B. Erlaubnis, 

eine Balkonverglasung zum Schutz 

vor Wind anzubringen). Ist eine 

Verglasung erlaubt, wäre der ein-

zelne Eigentümer nicht befugt, an-

stelle durchsichtigen Glases Milch-

glas zu verwenden. Bei unzulässi-

gen Eingriffen in den Gemein-

schaftsbereich hat der Verwalter 

den betreffenden Eigentümer (vorerst 

mündlich, dann schriftlich) abzu-

mahnen und ihn zur Widerherstel-

lung des ursprünglichen Zustandes 

aufzufordern.
Keller, BastelräumeDer Stockwerkeigentümer darf 

Nebenräume grundsätzlich nur im 

normalen Rahmen der Zwecksetzung 

derartiger Räume nutzen (Keller als 

Keller und nicht als Werkstatt, Bas-

telraum als Bastelraum und nicht als 

zusätzliches Wohnzimmer). Verfü-

gen derartige Räume nicht über einen 

separaten Strom- und Wasseran-

schluss, darf der Eigentümer derarti-

ger Nebenräume nicht einfach Strom- 

und Wasserquellen der Gemeinschaft 

anzapfen (z. B. Aufstellen einer Tief-

kühltruhe im Bastelraum mit Strom-

bezug aus den allgemeinen Keller-

räumlichkeiten).

THOMAS OBERLElic. iur., Jurist beim HEV Schweiz 

BROSCHÜRE ZUM THEMAStockwerkeigentum – Das Wichtigste in Kürze

Das Stockwerkeigentum hat sich als Eigentumsform in der 

Schweiz etabliert. Es bietet die ideale Möglichkeit, einer grösseren 

Anzahl Personen den Wunsch nach einem Eigenheim zu erfüllen. 

Im Rahmen der telefonischen Rechtauskunft, die der Hauseigen-

tümerverband seinen Mitgliedern kostenlos anbietet, hat sich 

herausgestellt, dass wichtige Begriffe zum Thema Stockwerkei-

gentum oftmals unklar sind. Diese Broschüre dient der Klärung 

der wichtigsten Begriffe und liefert den bestehenden und 

künftigen Stockwerkeigentümern prägnante Informationen.  

lic. iur. Monika Sommer, 16 Seiten, 2013,  
Fr. 6.– für Mitglieder ⁄ Fr. 9.– für Nicht-Mitglieder.Bestellung

Ich bestelle:
     Ex. Broschüre «Stockwerkeigentum – Das Wichtigste in Kürze» 

❑ Fr. 6.– für Mitglieder   ❑ Fr. 9.– für Nicht-Mitglieder

Preise inkl. MWST, zuzügl. Versandspesen.
Mitglieder-Nr.
❑ Herr ❑ Frau 

Name

Vorname 
Strasse

PLZ∕Ort
E-Mail

Ort ∕Datum
Unterschrift

Einsenden an: HEV Schweiz, Postfach, 8032 Zürich, Telefon 044 254 90 20 

Fax 044 254 90 21 oder gleich per Mail bestellen: info@hev-schweiz.ch

STWE – Vor allem im Bereich der Sondernutzungsrechte, die für Gemeinschaftsbereiche, Neben- 

räume, Treppenhaus und Garten gelten, ist den Stockwerkeigentümern oft nicht ganz klar, was gilt. 

Eingriffe brauchen die Zu- 
stimmung der Gemeinschaft

Möchte ein Stockwerkeigentümer, der zwei übereinanderliegende Wohnungen besitzt, diese durch den Einbau einer 

Treppe verbinden, kann er dies nicht ohne Einwilligung der Gemeinschaft tun.  
BILD AGENCE DER ⁄ FOTOLIA 
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D ie altehrwürdige Glühbirne 
stand uns rund 150 Jahre 
mit ihrem warmen Licht treu 

zur Seite. Es folgten die Kompakt-

leuchtstofflampe und dann die Ha-

logenlampe. Das wahre Energie-

sparwunder mit hoher Lichqualität 

liegt in der LED-Technologie, die mit 

adäquaten Lösungen und ihrem 

hochwertigen weissen Licht über-

zeugt. Die digitale Steuerung sowie 

die Art und Weise, wie wir unsere 

Wohnungen, Büros und Geschäfte 

oder Städte beleuchten, hat sich 

durch die LED grundlegend verän-

dert. Nicht nur, dass die Lichtquel-

len immer kleiner werden, sie wer-

den gleichzeitig auch immer effizi-

enter. Während die klassische Glüh-

birne noch rund zehn Lumen pro 

Watt generierte, bieten LED zur Zeit 

rund das Zehnfache: Also mehr 

Licht aus weniger Energie von klei-

neren Lampen bei geringerer Wär-

meabgabe.
Leuchtdioden (LED) lassen sich 

hervorragend in moderne Lichtsteu-

erungssysteme einbauen. Zudem 

sind sie heute hinsichtlich der Licht-

qualität und -farbe mit der Glühbir-

ne vergleichbar. Dank der vielen 

Vorteile der LED entstehen beson-

ders im Lichtdesign neue Möglich-

keiten. Leuchtende Flächen und fla-

che Hüllen ermöglichen innovative 

Beleuchtungsszenarien, bei denen 

die eigentliche Lichtquelle im Hin-

tergrund bleibt.
OLED kommt

Im Schatten des LED-Booms ar-

beiten einige innovative Hersteller 

bereits mit OLED, der kommen- 

den Generation von Leuchtmitteln. 

OLED (Organic Light Emitting  

Diode) sind organische Leuchtdio-

den, eine völlig neuartige Technolo-

gie. Es handelt sich dabei um eine 

zweidimensionale Lichtquelle, die 

weiches, grösstenteils blendfreies 

Licht ohne scharfe Schatten aus-

strahlt. OLED sind Flächenstrahler, 

LED sind Punktlichtquellen. Inso-

fern sind die beiden Technologien 

für unterschiedliche Anwendungs-

bereiche konzipiert. 

GERALD BRANDSTÄTTER
Journalist, Zürich

REKLAME

INFORMATION
Licht und Gesundheit
Menschen können in der Regel 
nicht mehr ihrem natürlichen Bio-
rhythmus nachgehen. Verantwort-
lich dafür ist unsere industrialisierte 
und durch ein aufgelöstes Zeitras-
ter geprägte Gesellschaft. Daher 
sind Beleuchtungslösungen ge-
fragt, die sich in positiver Weise auf 
den Rhythmus des Menschen aus-
wirken. Dank moderner Leuchtmit-
tel- und Lichtmanagementsyste-
men lässt sich die Beleuchtung 
gezielt einsetzen, was z. B. in Büros 
sowie im Gesundheits- und Bil-
dungsbereich genutzt wird. Eine 
auf den menschlichen Rhythmus 
abgestimmte dynamische Beleuch-
tung im Büro sieht dann wie folgt 
aus: morgens enthält das Licht 
einen zusätzlichen Blauanteil, wel-
cher der Anregung dient. Nachmit-
tags leuchtet ein konzentrationsför-
derndes hellblaues Licht und zum 
Feierabend hin folgt ein etwas sanf-
teres in Orange- und Gelbtönen. 
Eine Steigerung des allgemeinen 
Wohlbefindens ist erwiesen, dies 
wirkt sich wiederum positiv auf die 
Arbeit und die Motivation des Mit-
arbeiters aus.

Man kann direkt in OLED-Licht-

quellen schauen, ohne geblendet zu 

werden – ganz anders als bei her-

kömmlichen Lichtquellen, wie etwa 

Glühlampen, Halogenlampen und 

LED. OLED sind extrem dünn. Ihre 

aktiven Schichten besitzen eine Ge-

samtdicke von weniger als 500 Na-

nometern, das ist hundertmal dün-

ner als ein menschliches Haar. Die 

Gesamtdicke der Komponente be-

trägt in der Regel 1,8 mm, ein-

schliesslich des Glassubstrats und 

der Vergusskapselung. Weisse OLED 

erzeugen mit ihrem Breitband-

Emissionsspektrum eine hochqua-

litative Beleuchtung mit hervorra-

gender Farbwiedergabe, ähnlich 

dem Sonnenlicht. Durch Verände-

rung des Betriebsstroms können 

OLED auch ganz einfach auf ein 

beliebiges Niveau gedimmt werden. 

Im Gegensatz zu Röhren- und Kom-

paktleuchtstofflampen geben sie 

sofort nach dem Einschalten ihre 

volle Leistung ab. OLED sind mehr 

als nur Lichtquellen, sie sind Desi-

gnelemente: Wenn sie ausgeschal-

tet sind, unterscheiden sie sich äus-

serlich von herkömmlichen Licht-

quellen. Sie sind sehr flach, sehr 

leicht und damit äusserst attraktiv. 
Lichtquelle der ZukunftDie Designer von Leuchtkörpern 

sehen also einer enormen Freiheit 

entgegen. OLED erschliessen mit 

ihren speziellen Eigenschaften (Flä-

chenlichtquelle, transparent, flach, 

potenziell flexibel) ganz neue An-

wendungen. Ausserdem können sie  

in Installationen – zum Beispiel in 

Küche und Bad – integriert werden 

und erlauben ein revolutionäres 

Leuchtendesign. Interessanterwei-

se haben nicht die grossen Leuch-

tenhersteller bei der Anwendung 

die Nase vorn, sondern ein Schwei-

zer Familienbetrieb. An der Light+ 

Building im April präsentierte die 

RIBAG Licht AG aus dem aargaui-

schen Safenwil mit «Oviso» die 

weltweit erste komplette Leuchten-

familie mit OLED-Technologie.
OLEDs gelten als Licht der Zu-

kunft, da sie bereits aus technisch-

physikalischer Sicht viele Vorteile in 

sich vereinen. Als grüne Technolo-

gie, die wenig Energie benötigt, 

bestehen sie in erster Linie aus dün-

nem Glas. Zudem emittieren sie kei-

ne schädliche UV-Strahlung. Ihr 

Licht deckt ein breites, natürliches 

Spektrum ab und besitzt dadurch 

eine sehr hohe Qualität der Farbwie-

dergabe. OLED blenden nicht und 

weisen eine harmonische Hellig-

keitsverteilung auf – beides empfin-

det das menschliche Auge als ange-

nehm und wohltuend. Durch das 

Prinzip, die Leuchte aus dem Licht 

heraus zu entwickeln und alles 

Überflüssige wegzulassen, konnten 

die Vorzüge der OLED-Technologie 

ausgereizt werden.Klug gesteuertAngetrieben wurde die Entwick-

lung immer effizienter und kleiner 

werdender Leuchtmittel durch das 

europaweite Verbot der Glühbirne. 

In der Folge eroberten alternative 

Leuchtmittel wie die LED und nun 

die OLED den Markt und wurden 

immer effizienter. Dadurch verän-

derte sich auch die Ansteuerung von 

Beleuchtungslösungen immer mehr. 

Der klassische Lichtschalter, der 

eine einzelne Leuchte ein- oder aus-

schalten kann, wird zunehmend 

von digitalen Lichtsteuerungen ab-

gelöst, die über eine gewisse Intel-

ligenz verfügen. Diese Steuerungen 

bieten dem Anwender Funktionali-

täten, die mit der alten Technik 

nicht möglich waren. So lassen sich 

für verschiedene Situationen die Be-

leuchtungsstärke und auch die 

Lichtfarbe anpassen. Beim Arbeiten 

im Büro oder in der Küche benötigt 

man mehr Licht als beispielsweise 

während des Essens oder beim 

abendlichen Fernsehprogramm. In 

jeder Situation kann eine optimier-

te Beleuchtung zum Wohlbefinden 

beitragen. Zudem ergeben sich auch 

Vorteile in Bezug auf Energieeffizi-

enz und damit auf die Energieko-

sten. Eine bedarfs- bzw. zeitgesteu-

erte Beleuchtung kann hier helfen, 

Kosten zu sparen. Entsprechende 

Systeme gibt es nicht nur für grosse 

Gewerbeliegenschaften. Sinnvoll 

einsetzbare Lösungen sind auch für 

den Bereich der Wohnimmobilien 

verfügbar. 

«Luminophor» von Ingo Maurer ist eine spielerische 

Anwendung von LED.
«Falling» von Tobias Grau ist eine poesievolle Leuchtenneuheit 

in Tropfenform.
Der Hersteller Moltoluce präsentiert 
mit «After8» eine LED-Leuchte von 
höchster Schlichtheit.

Trends Beleuchtungstechnik – An der diesjährigen Light+Building, der weltgrössten Messe für Licht und Gebäudetechnik, 

konnte die rasante Entwicklung anhand immer effizienter und kleiner werdenden Leuchten und Lampen bestaunt werden.

Das Licht wird digital 

Die Ribag Licht AG aus dem aargauischen Safenwil 
präsentiert mit «Oviso» die 
weltweit erste Leuchten- familie mit OLED-Technologie.
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Kapitalbezüge – Der Bundesrat will den Vorbezug von Pensions-

kassengeldern verbieten und torpediert damit das wichtigste  

Instrument zur Wohneigentumsförderung.PK-Vorbezug gefährdet

W ollen junge Familien ein Haus 
kaufen, verfügen sie in der Regel 
nur durch den Einbezug von Vor-

sorgegeldern über das dazu notwendige 

Eigenkapital. Für die Wohneigentumsför-

derung ist der PK-Vorbezug somit zentral. 

Nun will der Bundesrat den BVG-Versicher-
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Mobilität – Der von der eigenen Photovoltaik-Anlage produzierte 

Strom lässt sich nutzen, um das Elektrofahrzeug aufzuladen.
Energieautark wohnen?A ufgrund hoher Preise für Elektro-

fahrzeuge und Photovoltaik-Anla-

gen entscheiden sich viele Hausbe-

sitzer bisher entweder für das eine oder das 

andere. Es sind hauptsächlich Idealisten, 

die beides anschaffen und das Ganze auch 

noch mit einer Solarbatterie kombinieren. 

Sie kommen dem Traum von der Ener-

gieautarkie ziemlich nahe – wenn auch die 

Wintermonate aufgrund des relativ gerin-

gen solaren Ertrags dies relativieren. Ver-

INHALT
Umfassendes Erneuerungskonzept 17

Ersatz von Elektroboilern 
17

Wärmepumpe: innen oder aussen? 19

Tageslicht trotz Sonnenschutz 
19

Gartengestaltung – In Form von Bachläufen, Naturteichen und Brunnen lässt sich Wasser als  

gestalterisches Mittel im Garten einsetzen.Wasserspiele für den GartenW asserflächen bereichern einen 
Garten, sei es als plätscherndes 
Wasserspiel oder idyllischer 

Teich. Die Planung beginnt mit den Wün-

schen des Gartenbesitzers, der Dimension 

und der Technik, die benötigt wird. Ist zum 

Beispiel eine Brunnenschale gewünscht, 

über die das Wasser herunterplätschert, so 

ist die Technik meistens einfach konzipiert. INHALT
HEV-Reisen 

23

Kreuzworträtsel und Sudoku 
25

INHALT
Meinung: Der Filz 

3

Studie: PK-Vorbezug für Wohneigentum 5

Aus dem Bundeshaus 
5

Höhere Hürden für Hypotheken 
7

Schadensfall – Welche Aus-
wirkungen hat ein Brand in ei-
ner Wohnliegenschaft auf die 
Mietverhältnisse und wer 
kommt für den Schaden auf?Brand in vermieteter Liegenschaft

INHALT
Mietzinserhöhung für Sonnenkollektoren? 9

BGE-Entscheid zugunsten Steuerzahler 11
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ten den obligatorischen Teil der Pensions-

kasse in Zukunft nur noch als Rente aus-

zahlen, weil die Ausgaben für Ergänzungs-

leistungen zur AHV und IV in den letzten 

Jahren markant gestiegen sind.
Ein Zusammenhang zwischen dem Vor-

bezug zum Erwerb von Wohneigentum 

und Ergänzungsleistungen lässt sich je-

doch nicht belegen. Die grosse Mehrheit 

der Versicherten geht mit ihrem Pensions-

kassengeld sorgsam um. Bei der Investiti-

on in eine Immobilie ist ein Gegenwert als 

Sicherheit vorhanden, welcher auch im Al-

ter erhalten bleibt. Wohneigentum ist eine 

sinnvolle Altersvorsorge, weil in der Re-

gel langfristig tiefere Wohnkosten resul-

tieren. Wohneigentum spart damit Ergän-

zungsleistungen. 
SEITE 3

schiedene Forschungsprojekte befassen sich 

derzeit mit der Kombination von Solarstrom 

und Elektrofahrzeugen. 
SEITE 15

Der im Boden liegende Auffangtank ist vor 

Sonnenlicht und Erwärmung geschützt, 

was zu einer geringeren Veralgung führt. 

Es braucht nur noch eine Pumpe für die 

Umwälzung. Bei offenen Wasserflächen ist 

eine zu geringe Tiefe der für die Verschmut-

zung wichtigste Faktor, der nicht unter-

schätzt werden sollte. Natürliche Gewässer 

wie Biotope sind in der Regel ohne jegliche 

Filtertechnik gebaut. Hier funktioniert die 

Natur mit ihren Pflanzen, die die Filtrie-

rung übernehmen. 
SEITE 21

Brennt eine Mietliegenschaft völlig ab, 

kann der Vermieter seine Hauptleis-

tung, die Gebrauchsüberlassung der 

Mietsache an die Mieter, nicht mehr erbrin-

gen. Dies führt nach einhelliger Auffassung 

dazu, dass die bestehenden Mietverträge 

entschädigungslos erlöschen. Die Mieter 

können von den bereits bezahlten Monats-

mietzinsen den auf die nicht mehr benutz-

bare Zeit entfallenden Teil zurückverlangen. 

Nebenkosten sind für die Zeit bis zum 

Brandtag geschuldet und können vom Ver-

mieter später noch in Rechnung gestellt 

werden. Ist die Wohnung nach wie vor teil-

weise bewohnbar, kann der Mieter für die 

Dauer der Mangelbeseitigung eine Herab-

setzung des Mietzinses verlangen. In Fällen, 

in denen den Vermieter ein Verschulden an 

der Zerstörung der Mietsache trifft, kann 

der Mieter vom Vermieter Schadenersatz 

verlangen und vom Mietvertrag zurücktre-

ten. Trifft dagegen den Mieter ein Verschul-

den, so wird dieser dem Vermieter gegenüber 

für den Mietzinsausfall schadenersatzpflich-

tig. 

SEITE 9



REDAKTIONSTHEMEN 2015

Ausgabe Erscheinungsdatum* Schwerpunktthema Anzeigenschluss 
 1 15.01.2015 Sicherheit 10.12.2014
 2 01.02.2015 Innenausbau 14.01.2015 
 3 15.02.2015 Küche 28.01.2015
 4 01.03.2015 Heizung/Energie/Messe «Giardina» 11.02.2015 
 5 15.03.2015 Wohnumgebung/Schwimmbad 25.02.2015
 6 01.04.2015 Bad/Sanitär /Sauna/Wellness 11.03.2015 
 7 15.04.2015 Renovieren/Umbauen  25.03.2015
 8 01.05.2015 Fenster/Storen/Läden/Türen/Wintergarten 15.04.2015 
 9 15.05.2015 Architektur/Inneneinrichtung 27.04.2015
 10 01.06.2015 Wohnumgebung  11.05.2015 
 11 15.06.2015 Bauen/Unterhalten/Sanieren 26.05.2015
 12 24.06.2015 100 Jahre HEV Jubiläumsausgabe 08.06.2015 
 13 20.07.2015 Innenausbau 01.07.2015
 14 10.08.2015 Haustechnik 22.07.2015 
 15 01.09.2015 Fachmesse «Bauen & Modernisieren» 12.08.2015
 16 15.09.2015 Gebäudehülle 26.08.2015 
 17 01.10.2015 Energie & Umwelt 09.09.2015
 18 15.10.2015 Küche 23.09.2015 
 19 01.11.2015 Haustechnik 14.10.2015
 20 15.11.2015 Bad/Sanitär/Sauna/Wellness 28.10.2015 
 21 01.12.2015 Boden/Wandbeläge/Inneneinrichtung 11.11.2015
 22 15.12.2015 Heizung/Energie 25.11.2015

*Die Postaufgabe kann variieren. Der Schweizerische Hauseigentümer wird um das Erscheinungsdatum ausgeliefert.
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PREISE UND FORMATBEISPIELE GESAMTAUSGABE

Standardformate (alle weiteren Spaltenformate möglich)
Seitenteil Format  Total mm Preis sw  + Farbe  4-farbig
1/1 Seite 291 x 438 mm  4 380  17 257.20  2 800.00  20 057.20
2/3-Seite quer 291 x 292 mm 2 920  11 504.80  2 800.00  14 304.80
2/3-Seite hoch 232 x 365 mm 2 920  11   504.80  2 800.00  14 304.80
1/2-Seite quer 291 x 219 mm 2 190  8 628.60  1 800.00  10 428.60
1/2 Seite hoch 144 x 438 mm 2 190  8 628.60  1 800.00  10 428.60
1/3-Seite quer 291 x 146 mm 1 460  5 752.40  1 800.00   7 552.40
1/3-Seite hoch 144 x 292 mm 1 460  5 752.40  1 800.00   7 552.40
1/4-Seite quer 291 x 110 mm 1 100  4 334.00  750.00   5 084.00
1/4-Seite hoch 144 x 220 mm 1 100  4 334.00  750.00   5 084.00
1/8-Seite quer 291 x  55 mm   550  2 167.00  750.00   2 917.00
1/8-Seite hoch 144 x 110 mm   550  2 167.00  750.00   2 917.00
1/16-Seite quer 144 x  54 mm   270  1 063.80  750.00   1 813.80
1/16-Seite hoch  86 x  90 mm   270  1 063.80  750.00   1 813.80

 
Millimeterpreis
    Preis/mm   
Anzeigen mind. 30 mm total    3.94
Reklamen mind. 30 mm (max. Breite 4-spaltig)  19.17 
Textanschlüsse quer 10-spaltig (mind. 40 mm, max. 220 mm hoch)  7.11
Textanschlüsse hoch 2- und 4-spaltig (mind. 438 mm hoch)  7.11
Liegenschaften     3.33
Chiffre-Gebühr     30.00
Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Zürichsee Werbe AG (www.zs-werbeag.ch). Preisänderungen vorbehalten.

Spezialplatzierungen wie Spiegel-, Bundmitte- und Panorama-Inserate auf Anfrage.



FORMATBEISPIELE

1/1 Seite
291 x 438 mm

2/3-Seite quer
291 x 292 mm

2/3-Seite hoch 
232 x 365 mm

1/2-Seite quer
291 x 219 mm 

1/2-Seite hoch
144 x 438 mm

1/3-Seite quer
291 x 146 mm

1/3-Seite hoch
144 x 292 mm 

1/4-Seite quer
291 x 110 mm

1/4-Seite hoch
144 x 220 mm

1/8-Seite quer
291 x 55 mm

1/8-Seite hoch
144 x 110 mm

1/16-Seite
quer 144 x 54 mm 
hoch  86 x 90 mm

Preise und
Formate



REKLAME UND TExTANSCHLüSSE

Reklame
Breite Höhe  Total Preis sw + Farbe 4-farbig 
219 mm 220 mm 880 mm 16869.60 1800.00 18669.60
219 mm 110 mm 440 mm  8434.80  750.00  9184.80
163 mm 110 mm 330 mm  6326.10  750.00  7076.10
163 mm  90 mm 270 mm  5175.90  750.00  5925.90
107 mm 120 mm 240 mm  4600.80  750.00  5350.80
107 mm  80 mm 160 mm  3067.20  750.00  3817.25
 51 mm 100 mm 100 mm  1917.00  750.00  2667.00
 51 mm  50 mm  50 mm   958.50  750.00  1708.50 
  
Textanschluss
Seitenteil Format  Total Preis sw + Farbe 4-farbig 
1/2-Seite quer 291 x 219 mm 2190 mm 15570.90 1800.00 17370.90
2/5-Seite hoch 107 x 438 mm 1752 mm 12456.70 1800.00 14256.70
1/3-Seite quer 291 x 146 mm 1460 mm 10380.60 1800.00 12180.60
1/4-Seite quer 291 x 110 mm 1100 mm  7821.00  750.00  8571.00
1/5-Seite hoch  51 x 438 mm  876 mm  6228.35  750.00  6978.35
1/8-Seite quer 291 x  55 mm  550 mm  3910.50  750.00  4660.50
1/11-Seite quer 291 x  40 mm  400 mm  2844.00  750.00  3594.00 
Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Zürichsee Werbe AG (www.zs-werbeag.ch). Preisänderungen vorbehalten.

Weitere Formate auf Anfrage.



FORMATE

quer 219 x 220 mm quer 219 x 110 mm quer 163 x 110 mm

quer 163 x 90 mm hoch 107 x 120 mm 
quer 107 x  80 mm

hoch 51 x 100 mm
quer  51 x  50 mm

1/2-Seite
quer 291 x 219 mm

1/3-Seite
quer 291 x 146 mm

1/4-Seite
quer 291 x 110 mm

1/8-Seite
quer 291 x 55 mm 

1/11-Seite
quer 291 x 40 mm

2/5-Seite
hoch 107 x 438 mm 
1/5-Seite
hoch 51 x 438 mm

Reklame

Textanschluss

Reklame und 
Textanschluss



SATZSPIEGEL, NUTZBREITEN GESAMTAUSGABE

Satzspiegel Gesamtausgabe
Format B x H in mm Total mm Seitenteil
291 x 438 mm  4380 mm 1/1-Seite 

Nutzbreiten
Spalten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anzeigen - 56 86 115 144 174 203 232 - 291
Reklamen 51 107 163 219 - - - - - -
Textanschluss - 51 - 107 - - - - - 291
Liegenschaft - 56 - 115 - 174 - 232 - 291

Platzierungen 
Verbindliche Platzierung Basis Zuschlag
Anzeigen  vom Brutto 10% 

Platzierungswünsche 
Werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Nichteinhalten von Platzierungswünschen berechtigt zu keinen Forderungen 
des Auftraggebers.

Farbpreise für  Gesamtausgabe
Farbdruckzuschlag bis 1/4-Seite (1100 mm) bis 1/2-Seite (2200 mm) bis 1/1-Seite (4380 mm)

4-farbig Euroskala  CHF 750.00 CHF 1 800.00 CHF 2 800.00



RABATTE FüR GESAMTAUSGABE

Rabattberechtigt sind Frankenumsätze für Aufträge 
innerhalb von 12 Monaten; beliebiger Format- und 
Textwechsel.

Umsatz Abschlussrabatt
 CHF Rabatt 
 10000.00 3%
 20000.00 6% 
 30000.00 9%
 40000.00 12% 
 60000.00 15%
 80000.00 18% 
 100000.00 21%
 125000.00 22% 
 150000.00 23%
 175000.00 24% 
 200000.00 25%
 250000.00 26%

Wiederholungsrabatt
 Anzahl Rabatt 
 3 x 3%
 5 x 5% 
 8 x 8%
 12 x 12% 
 16 x 16%
 22 x 22% 
 
 

 BK 1/JUP 5% sind nicht kumulierbar

Nutzbreite
Rabatte



SPLITAUSGABEN

Streugebiete / Auflage / Preise
  Versand-   sw Preis 4-farbig Preis
Split Kantone auflage Leser Reichweite 1 Feld 1 Feld
Nord-Ost SG – TG – AI – AR 52 689   93 000 14,1% 100.00  130.00
Bern BE – VS – FR 55 127   98 000 11,0% 120.00  150.00
Zentralschweiz LU – SZ – UR – ZG – NW – OW – GL - GR 55 905   100 000 12,6% 120.00  150.00
Nord-West SO – AG – BL – BS 84 653 154 000 14,2% 160.00  190.00
ZH / W / SH ZH – SH 81 458 144 000 12,3% 160.00  190.00

St. Gallen

Winterthur

Scha�hausen

Zürich

Biel

Lausanne

Basel

Genève

Bern

Luzern

Chur



FELDER SPLITAUSGABEN

Satzspiegel Splitausgaben: 
291 x 436 mm entsprechen 50 Feldern.

Felder können zu einer beliebigen viereckigen  
Fläche zusammengesetzt werden.

1 Feld 40 mm hoch, jedes weitere ist 44 mm hoch.

56 mm

115 mm

174 mm

232 mm

291 mm

128 mm

40 mm

348 mm

304 mm

260 mm

216 mm

172 mm

84 mm

436 mm

392 mm

Split-Ausgaben



PLATZIERUNGEN UND RABATTE FüR SPLITAUSGABEN

Platzierungen 
Verbindliche Platzierung Basis Zuschlag
Anzeigen  vom Brutto 10% 

Platzierungswünsche 
Werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Nichteinhalten von Platzierungswünschen berechtigt zu keinen Forderungen 
des Auftraggebers.

Rabatt für Splitausgaben
Rabattberechtigt sind Frankenumsätze für Aufträge innerhalb von 12 Monaten; beliebiger Format- und Textwechsel.

Umsatz Abschlussrabatt
 CHF Rabatt 
 5000.00 9%
 7500.00 12% 
 10000.00 15%
 12500.00 18% 
 15000.00 21%
 20000.00 22% 
 25000.00 23%
 30000.00 24% 
 40000.00 25%
 50000.00 26% 
 

Wiederholungsrabatt
 Anzahl Rabatt 
 3 x 3%
 5 x 5% 
 8 x 8%
 12 x 12% 
 16 x 16%
 22 x 22% 
 
 

 BK 1/JUP 5% sind nicht kumulierbar



Programme Adobe InDesign  als Programm-Dokument (verpackt mit Schriften)   
  oder PDF (Schriften inkludiert) 
 QuarkxPress als Programm-Dokument (gesammelt mit Schriften) 
  oder PDF (Schriften inkludiert) 
 Adobe Illustrator  als Programm-Dokument (mit Schriften) 
  oder PDF (Schriften inkludiert) 
 Adobe Photoshop  als JPG, Tiff oder EPS mit 243 dpi, separiert in CMYK,   
  Graustufen oder Bitmap 
  Profil: ISOnewspaper26v4 (Download unter  
  www.ringierprint.ch unter Leistungspalette ‒ Downloads)

 Adobe Acrobat PDF  Hire-PDF nach PDF/x3 Standard mit eingebetten  
  Schriften (Leitfaden unter www.pdfx-ready.ch). 
  

Schriften  Die Schriften müssen bei offenen Daten immer mitgeliefert werden, 
 bei PDF-Daten immer vollständig eingebettet sein.

Dateinamen  Bitte wählen Sie kurze, klare Namen. Verwenden Sie keine Umlaute (ä=ae),  
 keine Leerschläge und Sonderzeichen (/;:.!?+* usw.) ausser _ und -.

Datenträger  CD-ROM / DVD-ROM 

Zeitungsoffset Flächendeckung 240 %, Rasterweite 48 l/cm (120 lpi) 
 Weitere Informationen finden Sie unter www.ringierprint.ch unter Leistungspalette ‒   
 Downloads ‒ Allgemeine Angaben.

Datenübermittlung Highend-PDF an hev@zs-werbeag.ch 
 Koordinaten für eine FTP-übermittlung anfragen unter Telefon 044 928 56 02

Zur Kontrolle Ausdruck per Fax an 044 928 56 00 oder E-Mail an hev@zs-werbeag.ch

DRUCKVORLAGEN

Für die digitale 
Verarbeitung  
(Computer to 
plate) benö tigen wir 
Ihre Anzeigen als 
Datenbestand mit 
einem Proof oder 
Kontroll ausdruck.

Technische
Daten



PROSPEKTBEILAGEN

über 100g auf Anfrage. Geklebte Beilagen auf Anfrage.

Formate 
Mindestens 105 x 148 mm – maximal 235 x 320 mm

Reservationen 
Reservationen richten sich nach dem Anzeigenschluss (siehe Redaktionsprogramm). 
Für die Auftragsbestätigung werden drei Muster oder drei auftragsidentische Blindmuster benötigt.

Liefertermin
Nach Absprache.

Fremdinserate
Zusätzlich zu den Einsteckkosten verrechnen wir pro Fremdinserat pauschal 20% des Preises einer vierfarbigen Inserateseite.
Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Zürichsee Werbe AG (www.zs-werbeag.ch). Preisänderungen vorbehalten.

Ausgaben Auflagen Werbewert und Einstecken* Porto Gesamtbetrag 

 Anzuliefern Verrechnet Pro 1000 Expl.  Total Pro 1000 Expl.  Total Pro 1000 Expl.  Total
 Exemplare Exemplare CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Gesamt bis  50 g  334 000 331 500 103.00 34 144.50 110.00 36 465.00 213.00 70 609.50
Gesamt ab  50 g -  75 g 334 000 331 500 142.00 47 073.00 130.00 43 095.00 272.00 90 168.00
Gesamt ab  75 g -  100 g 334 000 331 500  142.00 47 073.00 150.00 49 725.00 292.00 96 798.00
Split
Nord-Ost bis  50 g  53 500 53 000 209.00 11 077.00 110.00 5 830.00 319.00 16 907.00
Bern bis  50 g  56 000 55 500 209.00 11 599.50 110.00 6 105.00 319.00 17 704.50
Zentral-CH bis  50 g  56 500 56 000 209.00 11 704.00 110.00 6 160.00 319.00 17 864.00
Nord-West bis  50 g  85 500 85 000 209.00 17 765.00 110.00 9 350.00 319.00 27 115.00
ZH/W/SH bis  50 g  82 500 82 000 209.00 17 138.00 110.00 9 020.00 319.00 26 158.00
alle Splits ab  50 g -  75 g   273.00  130.00  403.00 
 ab  75 g -  100 g   273.00  150.00  423.00
 

*Werbewert und Einstecken sind rabattberechtigt.



TECHNISCHE ANGABEN FüR PROSPEKTBEILAGEN

Reservationen, Auflagenbestimmung, Preise und Zulässigkeit des Inhalts sind vorgängig 
mit dem Verlag oder der zuständigen Inseratenverwaltung abzusprechen. 
 
Angaben zum Produkt

1. Format 
• Mindestformat: 105 x 148 mm (DIN A6) 
• Maximalformat: 235 x 320 mm 
• Sonderformate auf An frage 
2. Einzelblätter 
• Einzelblätter müssen ein Flächengewicht von mindestens 170 g/m2 aufweisen. 
• Einzelblätter vom Papiergewicht 135 bis 170 g/m2 sind einmal zu falzen. 
• Grössere Formate mit einem Papiergewicht von mindestens 60 g/m2 sind auf eine 
 Grösse im Bereich DIN A4 (210 x 297 mm) zu falzen. 
• Postkarten: Mindestgewicht 170 g/m2. 
3. Mehrseitige Beilagen 
• Für Zeitungs-Endformat 2-Bruch (235 x 320 mm) 
 Format DIN A6 bis <A5, min. 4 g, max. 50 g 
 Format DIN A5 bis <A4, min. 7 g, max. 100 g 
 Format DIN A4 bis 10 mm, min. 7 g, unter Zeitungsvollformat, max. 120 g 
 Beilagen, die diesen Gewichtsvorgaben nicht entsprechen, können nur auf Anfrage  
 und nach Tests freigegeben werden (schwerere Beilagen reduzieren die  
 Nettoleistung). 
• Mehrseitige Zeitungsbeilagen (Vorprodukte) 
 Mindestumfang 4 Zeitungsseiten: Mindest-Papiergewicht 60g/m2 

 Umfang 6 und 8 Zeitungsseiten: Mindest-Papiergewicht 52g/m2 

 Ab Umfang 10 Zeitungsseiten: Papiergewicht 42,5 g/m2 
• Couverts mit Inhalt können nur nach Rücksprache mit dem Verlag verarbeitet werden. 
4. Spezial-Beilage 
• Warenmuster oder -proben sind ohne vorherige Prüfung durch den Verarbeiter nicht 
 möglich. 
5. Gewicht 
• Das Gewicht einer Beilage soll 50 g/Expl. nicht überschreiten. Liegt es darüber, ist 
 eine Rückfrage beim Zeitungsverlag erforderlich. 
• Maximalgewicht bis 120 g/Exemplar möglich.

Angaben zur Verarbeitung 
6. Falzarten 
• Gefalzte Beilagen müssen im Kreuz bruch-, Wickel- oder Mittelfalz verarbeitet sein. 
 Leporello- (Z) und Altarfalz ( ) können nicht verarbeitet werden. 
• Mehrseitige Beilagen mit grösseren Formaten als DIN A5 (148 x 210 mm) müssen 
 den Falz an der langen Seite aufweisen.

7. Beschnitt 
• Alle Beilagen müssen rechtwinklig und formatgleich geschnitten sein. 
• Beilagen dürfen am Schnitt keine Verblockung durch stumpfe Messer aufweisen. 
8. Angeklebte Produkte (z.B. Postkarten) 
• Postkarten sind in der Beilage grundsätzlich innen anzukleben. Sie müssen dabei 
 bündig im Falz zum Kopf oder Fuss der Beilage angeklebt werden. 
• Bei allen Beilagen mit aussen angeklebten Produkten ist eine Abstimmung mit dem 
 Verlag notwendig. 
• Warenmuster oder -proben sind ohne vorherige Prüfung durch den Verlag nicht 
 möglich.

Empfehlungen für Verpackung und Transport 
9. Anlieferungszustand 
• Die angelieferten Beilagen müssen in Art und Format eine einwandfreie, sofortige 
 Verarbeitung gewährleisten. Zusätzliche manuelle Aufbereitung wird nach Aufwand in 
 Rechnung gestellt. 
• Stangen können nur manuell verarbeitet werden (Zusatzkosten). 
• Durch zu frische Druckfarbe zusammengeklebte, stark elektrostatisch aufgelade ne 
 oder feucht gewordene Beilagen können nicht verarbeitet werden. 
• Beilagen mit umgeknickten Ecken, beschädigten Kanten, Quetschfalten oder verla- 
 gertem (rundem) Rücken sind nicht verarbeitbar. 
• Zu stark silikonisierte Produkte führen zu Mehraufwand. 
10. Lagenhöhen 
• Die unverschränkten, kantengeraden Lagen sollen eine Höhe von 80 bis 100 mm auf- 
 weisen, damit sie von Hand greifbar sind. 
•  Nach Möglichkeit ungeschnürt.

11. Palettierung 
• Die Beilagen müssen sauber auf stabilen Paletten gestapelt sein. 
• Beilagen sollen gegen eventuelle Transportschäden (mechanische Beanspruchung) 
 und gegen Eindringen von Feuchtigkeit geschützt sein. 
• Jede Palette muss analog dem Lieferschein deutlich und sichtbar mit einer Paletten- 
 karte gekennzeichnet sein. 
 
Lieferadresse (Strassentransport): Lieferzeiten (Strassentransport) 
 Ringier Print Adligenswil AG Montag bis Freitag von 7.00 bis 16.00 Uhr  
 Warenannahme 2  (bei Anlieferung ausserhalb dieser Zeiten 
 Ebikonerstrasse 75  vorgängig Kontakt aufnehmen:  
 CH-6043 Adligenswil  Tel. 041 375 11 11) 

Wichtig: 
Auf Lieferadresse Vermerk: 
«Für Schweiz. Hauseigentümer / Nr. ...»

Prospekt-
beilagen



PUBLIREPORTAGEN (NUR BESCHRäNKTE ANZAHL MöGLICH)

 Kantone  1/1-Seite  1/2-Seite 
Gesamtauflage   17 000.00  8 500.00 
Nord-Ost SG - TG - AI - AR   5 200.00  2 600.00 
Bern BE - VS - FR   6 300.00  3 150.00
Zentralschweiz LU - SZ - UR - ZG - NW - OW - GL - GR  6 300.00  3 150.00 
Nord-West SO - AG - BL - BS   8 400.00  4 200.00
ZH / W / SH ZH - SH   8 400.00  4 200.00 

Publireportage
Unter diesem Titel erscheinen von Zeitungsprofis gestaltete Reportagen über Unternehmen und deren Produkte.  
Mit ausgewählten Fotos und Texten können Sie Ihr Unternehmen einer breiten öffentlichkeit präsentieren. Text und 
Gestaltung werden in Zusammenarbeit mit Ihnen erarbeitet und sollen so unseren Lesern zusätzliche Informationen 
(z. B. Produkte, Tag der offenen Tür, Firmenjubiläum, Umzug, Sortimentserweiterung) über Ihre Firma und über den 
üblichen Werberahmen hinaus ermöglichen.

Präsentation
Die Gestaltung einer Publireportage entspricht im Aufbau und Layout einer Zeitungsseite. Schriftarten und Spalten- 
umbruch sind vorgegeben.



Leistungen
Die Kosten beinhalten die redaktionelle Bearbeitung der Texte inklusive der Erstellung von Fotomaterial sowie das GzD 
und die Publikation in der Zeitung. Zusätzliche Aufwendungen (Fotos vor Ort erstellen, Besuch beim Kunden etc.) wer-
den separat nach Aufwand verrechnet. Die Produktionszeit beträgt ca. 4 Wochen.

Copyright
Die Verwendungsrechte liegen bei der Zürichsee Werbe AG. Die Berechtigung für die Publikation in weiteren 
Zeitungstiteln wird nach Rücksprache mit der Zürichsee Werbe AG erteilt.

Produkteinfos und Publireportagen sind keine Empfehlung des HEV SchweizPUBLIREPORTAGE
Eine Dienstleistung der Zürichsee Werbe AG.

Trenovera Bau GmbH – Seit über 30 Jahren wird das Treppenrevonierungssystem des Unternehmens und seiner lokalen Montage-
partnerfirmen in der Schweiz und in Europa erfolgreich eingebaut. Tausende von Referenzobjekte in der Schweiz sprechen dank der   
Treppenrenovierung à la carte für viele begeisterte Kunden von geraden und gewendelten Treppen.

Aussen- oder Innentreppen: Aus Alt wird Neu
Treppen aus Holz, Stein, Beton, 

Teppich oder anderen Belägen 
können mit diesem System 

ganz individuell nach Budget oder 
Geschmack renoviert werden. Der 
Vorteil liegt darin, dass in beinahe 
allen renovierungsbedürftigen Trep-
pen der Unterbau (Beton, Stein, Me-
tall oder Holz) noch tadellos intakt ist 

und nur die Oberfläche nach all den 
Jahren Abnutzungsspuren aufweist.

Die Auswahl an Decors und Mate-
rialien ist sehr gross. Selbst aus einer 
Teppich- oder Holztreppe entsteht 
in wenigen Schritten eine unver-
wüstliche und edle Steintreppe. Auf 
Wunsch kann selbst eine knarrende 
Holztreppe mit diesem System «zur 

Ruhe» gebracht werden.

Granite für den Innen- und 
Aussenbereich

Die hochwertigen Natursteine er-
geben dank Dünnsteintechnik eine 
sehr schlanke Treppenverkleidung, 
was zu einem äusserst ansprechen-
dem Treppenbild führt. 

Dank Glasfaserverstärkung im 
Unterbau ist eine hohe Stabilität 
gewährleistet. Ecken und Kanten 
werden mit höchster Präzision sau-
ber verarbeitet. 

Im Aussenbereich stehen hoch-
wertige Granite in verschiedenen 
Farben zur Auswahl. Nicht nur Trep-
pen, auch Podeste und der Sitzplatz 
können mit denselben Granitplatten 
nach Mass belegt werden.

Das Treppenrenovierungssystem 
lässt sich in jeglichen Treppenhäusern 
(gerade oder gewendelte Treppen, 
Zwischenpodeste etc.) anwenden. 
Auch einzelne Stufen – wie man sie 
vor Haustüren mit entsprechendem 
Podest findet – oder Aussentreppen, 
die beispielsweise zu einem Sitzplatz 
führen, gehören zu den vielseitigen 
Projekten der Trenovera. Seitenab-
schlüsse wie Wangen, Handläufe 
oder Sockelleisten gehören selbstver-
ständlich auch zum Sortiment.Hochwertig bis ins Detail präsentieren sich die neuen Innentreppen.

Aber auch als Aussentreppen werden sie fachmännisch realisiert.

Eine Innentreppe vor (links) und nach gelungener Renovation.

Trenovera Bau GmbH
Lindenstrasse 2
6340 Baar
Tel. 041 729 59 17
www.trenovera.ch

Seit 30 Jahren – etablierte 
Treppensysteme.

Auf Aussen- und Innentreppen 
der «Stone-Line» – das Naturstein-
Treppenrenovierungs-System für 
stilvolles Renovieren im Altbau 
und ansprechendem, exklusivem 
Gestalten des Hauseingangs – 
offerieren die Fachleute der Tre-
novera Bau GmbH bis 31. August 
einen Materialrabatt von 15%. 

Sommeraktion in der 
ganzen Schweiz

In der ganzen Schweiz
Trenovera verfügt in der gesam-

ten Schweiz über ein flächendecken-
des Montagepartner-Firmennetz, 
sodass beispielsweise auch für entle-

genste Ferienhäuser entsprechende 
Projekte realisiert werden können. 
Offerten und Beratungen erfolgen 
via Mail oder mittels eines Besuches 
vor Ort beim Kunden.

PUBLIREPORTAGEN

Produkteinfos und Publireportagen sind keine Empfehlung des HEV SchweizPUBLIREPORTAGE
Eine Dienstleistung der Zürichsee Werbe AG.

talsee AG – Der individuelle und wohnliche Badeinrichter mit 
den fünf edlen Ausstellungen.

Lust auf ein neues Bad?
In den fünf Bad-Ausstellungen von 

«talsee» gestaltet jeder Besucher 
gemeinsam mit dem kompeten-

ten Badberater seine persönliche 
Badeinrichtung – abgestimmt auf 
die Bedürfnisse, den Grundriss und 
das Budget. Die grosse Erfahrung im  
Bad, innovative, massgeschreinerte 
Designkonzepte und die moder-
ne Bad-Manufaktur im Herzen der 
Schweiz sind echte Mehrwerte für den 
Kunden. Bruno Scherer, Geschäftsfüh-
rer von «talsee», verrät, weshalb sich 
ein Besuch in einer der fünf Bad-Aus-
stellungen besonders lohnt.
Wo finden die Kunden die «talsee»-
Bad-Ausstellungen?

Bruno Scherer: Wir sind 5 x in der 
Nähe vertreten: in Hochdorf, Adlis-
wil, Dietlikon, Pratteln und Bern.
Was erwartet den Besucher in der 
Ausstellung?
Bruno Scherer: Inspiration pur! 
Die Besucherinnen und Besucher 
erleben vor Ort die wohnliche und 
individuelle Welt von «talsee».
Von was profitiert der Kunde bei 
Ihnen? 
Bruno Scherer: Bei uns wird das 
Wunschbad zum persönlichen 
Traumbad-Zuhause, individuell und 
abgestimmt auf die Bedürfnisse und 
das Budget sowie begleitet von un-
seren kompetenten Badberatern.

Was war bisher der aussergewöhn-
lichste Wunsch? 
Bruno Scherer: Wirklich ausserge-
wöhnlich wird es dann, wenn wir die 
individuell angefertigte Badewanne 
und das 3,6 Meter lange Badmöbel 
mit dem Helikopter über das Dach in 
das Bad einbringen müssen.
Ihr Unternehmen schmückt sich mit 
mehreren international renommier-
ten Designpreisen. Wie kommen Sie 
zu solchen Auszeichnungen? 
Bruno Scherer: Bei unseren Design-
Badmöbeln trifft Innovation auf 
Funktion. Das Badmöbel ist nicht 
nur schön, sondern überzeugt den 
Kunden auch durch den Nutzen. 

Dieses Zusammenspiel macht unse-
re Badmöbel so erfolgreich.
Welches Material bevorzugen Sie per-
sönlich im Bad und warum? 
Bruno Scherer: Ganz klar Corian. 
Corian ist ein Kunststein auf mine-
ralischer Basis. Er ist langlebig, pfle-
gefreundlich, äusserst schlagfest 
und sehr angenehm in der Haptik.
Auch dieses Jahr sind Sie Aussteller 
an der Messe Bauen & Modernisieren 
in Zürich. Welche Neuheiten präsen-
tieren Sie? 
Bruno Scherer: «talsee» lanciert an 
der Messe Bauen & Modernisieren 
vom 4. bis 7. September 2014 in Zü-
rich den neuen, edlen Beauty Desk. 
Gemeinsam mit der Schminkbar aus 
Zürich veranstalten wir auf dem ei-
genen Messestand in der Halle 7 
täglich kostenlose Make-up-Shows. 
Die Besucherinnen erhalten wert-
volle Tipps und Tricks rund um das 
Schminken. Ein Vorbeischauen lohnt 
sich mehrfach.
Wie bestellt der Kunde am einfachs-
ten einen «talsee»-Bad-Katalog? 

Bruno Scherer: Unter www.talsee.ch 
oder unter der Telefonnummer 041 
914 59 59 kann der umfassende Bad-
Katalog kostenlos bestellt werden. 
Oder am besten man lässt sich gleich 

persönlich in einer der fünf Ausstel-
lungen vom individuellen Angebot 
überzeugen. Jetzt Beratungstermin 
in der Bad-Ausstellung in der Nähe 
reservieren. Auf zum neuen Bad!

Innovation trifft auf Funktion: Der neue Beauty Desk lässt Frauenherzen höher schlagen.

Bruno Scherer, Geschäftsführer von «talsee», inmitten der wohnlichen Erlebniswelt.

talsee AG
www.talsee.ch

Ausstellungen in:

6281 Hochdorf
4B Strasse 1
Tel. 041 914 59 59

8134 Adliswil 
Zürichstrasse 81
Tel. 044 712 66 12

8305 Dietlikon 
Brandbachstrasse 6
Tel. 044 807 40 60

4133 Pratteln 
Salinenstrasse 61
Tel. 061 717 27 17

3014 Bern
Stauffacherstr. 145
Tel. 031 335 48 88

1 Seite
291 x 438 mm

1/2-Seite breit
291 x 219 mm 
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Alurex Kindt – Das Unternehmen stellt hochwertige Fensterläden aus Holz und Aluminium, beständige Aluminium-Zargen sowie eine 
Vielzahl an Beschlägen in Schweizer Qualität her. Als Spezialist im Metallbau fertigt das Unternehmen weitere Sonderkonstruktionen 
nach Kundenwunsch an. Die Marke steht für Qualität, Kompetenz, Erfahrung, Beratung und Innovation.

Fensterläden – modernes Design mit System
Fensterläden bieten nicht nur 

Schutz gegen Sonne, Kälte 
oder neugierige Blicke, son-

dern sie werden immer mehr zu 
einem Gestaltungsmittel der Archi-
tektur. Erhältlich sind Fensterläden 
von Alurex Kindt als Drehläden, 
Schiebeläden oder Faltschiebeläden 
in Holz oder dem immer beliebter 
werdenden Aluminium.

Drehläden – moderne   
Funktionalität 

Der traditionelle Drehladen als 
funktionale und traditionelle Ver-
dunkelungsvorrichtung kann auch 
modern eingesetzt werden. Am 
Dorfrand von St. Moritz beispielswei-
se leuchten Fenster mit weissen Me-

tallzargen und hellen Aluminium-
Drehläden von der verputzten Fas-
sade zweier turmartiger Bauten. Die 
Form der Häuser lehnt sich an die 
klassizistisch orientierten Steinhäu-
ser an, wie sie in den 1870er-Jahren 
– nach den Dorfbränden von Zernez 
und Lavin – oft errichtet wurden. Die 
Drehläden schützen vor Witterung, 
Schnee und Lichteinfall. Gerade 
an exponierten Lagen profitieren 
die Eigentümer vom pflegeleichten 
Aluminium, das wetterfest, korrosi-
onsbeständig und wartungsfrei ist. 
Die obere Hälfte der Drehläden 
kann herausgestellt werden, damit 
die Räume auch bei geschlossenen 
Läden durchlüftet werden können 
und Tageslicht einfallen kann.

Schiebeläden – einzigartiges 
Design

Der renommierte Basler Archi-
tekt Lukas Steuerwald von Steuer-
wald Scheiwiller Architekten hat 
sich bei seinem Projekt in Brissago 
für Schiebeläden entschieden. Der 
filigrane Aluminium-Rahmen garan-
tiert bei den verwendeten grossen 
Läden die Stabilität und wirkt trotz-
dem elegant. 

Die Lärchenlamellen strahlen 
Wärme und Natürlichkeit aus. Dank 
ihrem optimalen Winkel stimmt die 
Balance zwischen Lichteinfall, Son-
nenschutz und Sichtschutz. Diese 
Komponenten geben dem Laden 
sein einzigartiges Design. Architekt 
Lukas Steuerwald erzählt, weshalb 

er sich für Schiebeläden entschied:
Weshalb wurden in Brissago Schie-
beläden eingesetzt?
Lukas Steuerwald: «Der Schiebela-
den ist ein Schlüsselelement am Bau 
und ermöglicht viele Gestaltungs-
elemente. Beim Objekt in Brissago 
bot der Schiebeladen die optimale 
Möglichkeit, die Sonne zu filtern und 
das Licht zu modellieren. Der Schie-
beladen dient dabei nicht nur als Be-
schattung, sondern bespielt mit dem 
modellierten Sonnenlicht auch die 
Innenräume. Die gewählten Schie-
beläden können flexibel eingesetzt 
werden. Sie schaffen Zwischenräu-
me, machen beispielsweise aus der 
Terrasse einen geschlossenen Raum 
oder bringen bei weniger schönem 

Wetter Geborgenheit, ohne dass 
man sich eingesperrt fühlt.»
Was war das Besondere an dem Ob-
jekt?
Lukas Steuerwald: «Der eingesetzte 
Ladentyp wurde in enger Zusam-

menarbeit eigens für dieses Objekt 
entworfen. Mit Alurex Kindt stand 
uns ein Ansprechpartner gegenüber, 
der offen für die individuellen Wün-
sche war und zudem das technische 
Fachwissen mitbrachte.»

In St. Moritz leuchten die Fenster dank weissen Metallzargen und hellen Aluminium-Drehläden.

Beim Objekt in Brissago bot der Schiebeladen die optimale Möglichkeit, dank seines flexiblen Einsatzes 
die Sonne zu filtern und das Licht zu modellieren.

Alurex Kindt
Tel. 0848 833 080
www.alurexkindt.ch

Hilagstrasse 20
8360 Eschlikon

Südstrasse 16
3250 Lyss

Wehntalerstrasse 113
8105 Regensdorf

Im Stilhaus
Rössliweg 48
4852 Rothrist
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SIBIRGroup AG – Das Schweizer Unternehmen mit dem guten Service hat sich von der Kühlkompetenz zum 
Vollsortimentsanbieter für Küche und Waschraum entwickelt.

70 Jahre Innovation und Tradition
Die Marke «Sibir» ist seit 70 

Jahren in den Schweizer 
Haushalten für die Herstel-

lung von Kühlschränken bekannt. 
Gegründet wurde die Firma 1944 
mit dem Ziel, erstmals einen Volks-
kühlschrank zu produzieren. 

Heute sind unter dem Dach von 
SibirGroup AG, einer Tochtergesell-
schaft der V-Zug AG, verschiedene 
Marken, Sparten und Dienstleis-
tungen vereint. Franz Rettich, CEO 
von SibirGroup AG, steht Red und 
Antwort.
War «Sibir»-Gründer Hans Stierlin 
der Fidel Castro der Kühlschränke?
Franz Rettich: Kurz vor dem Ende 
des zweiten Weltkrieges wurde die 
Sibir GmbH mit 20 000 Franken 
Stammkapital gegründet. Hans 

Stierlin hatte während eines Prakti-
kums in einer Uhrenfabrik die Idee, 
eine bessere Welt zu schaffen. Er 
wollte eine riesengrosse, für das 
Wohl der Arbeiter sorgende Fabrik 
gründen. Alle verdienten gleich viel, 
von der Geschäftsleitung bis zum 
Fliessbandarbeiter. 

Der erste «Sibir»-Kühlschrank wur-
de ein Hit, warum?
Franz Rettich: Ein Kompressorkühl-
schrank kostete damals rund 3-mal 
so viel wie ein «Sibir»-Kühlschrank 
und machte noch sehr viel Lärm. Der 
«Sibir»-Absorberkühlschrank war ge-
räuschlos, da er keine beweglichen 
Teile hatte. Ausserdem brauchte er 
wesentlich weniger Energie als der 
Kompressor. Ein Verkaufsschlager 

wurde geboren. Basierend auf dem 
Absorptionssystem entwickelte er 
einen Kühlschrank für jedermann 
mit 50–60 Litern, der günstig war 
und auch im sozialen Wohnungsbau 
eingesetzt werden sollte.

«Sibir» wurde von V-Zug übernom-
men. Das Unternehmen hat sich 
weiter entwickelt. Was war dabei 
das Wichtigste?
Franz Rettich: Es wurden Backöfen, 
Geschirrspüler, Kochfelder, Dunstab-
züge und natürlich Kompressorkühl-
schränke unter der Marke «Sibir» ins 
Sortiment aufgenommen.

Was macht die Firma heute aus?
Franz Rettich: Dieses Jahr feiern wir 
das 70-jährige Bestehen von «Sibir». 

Wir bieten sämtliche Geräte für Kü-
che und Waschraum an. Es können 
schöne und funktionelle Küchen mit 
neuester Technologie gestaltet wer-
den. Wir haben zum Beispiel einen 
Design-Backofen mit übersichtli-
chem TFT-Farbdisplay und einer in-
tuitiven «Touch Control»-Bedienung 
im Sortiment, der einfach per Finger-
tipp zu bedienen ist und mit einer 
Slidefunktion ausgestattet ist sowie 
voreingestellte Koch- und umfang-
reiche Zusatzprogramme bietet. 
Eines der Zugpferde ist unser frei 
stehender Oldtimer-Kühlschrank in 
verschiedenen Ausführungen und 
in 11 Farben. Oder der klassische 
Einbaukühlschrank «Sibir Grande 
Eco Swiss» mit jeglichem Komfort 
sowie der zurzeit beliebteste in der 
Schweiz hergestellte Einbaukühl-
schrank «Sibir Universal Eco Swiss» 
mit SMS-Norm.

Aber Ihr Angebot geht doch über 
die Küche hinaus?
Franz Rettich: Im Bereich Wasch-
raum haben wir eine sehr hohe Kom-
petenz und ein breites Sortiment auf-
gebaut. Es gibt Waschmaschinen, 
Wäschetrockner, übrigens auch in 
Rot und Schwarz, Raumluftwäsche-
trockner und Wäschesysteme für das 
Ein- und Mehrfamilienhaus.

Ein weiteres Betätigungsfeld ist 
das Container-Geschäft. Wir bieten 
die bewährten Stahlcontainer an, 
die in Otelfingen in der Schweiz pro-
duziert werden. Egal ob Stahl oder 
Kunststoff, wir vertreiben Container 

und Kehrichteimer in grosser Aus-
wahl.

Das Gegenteil von Kühlen ist Wär-
men. Was haben Sie da im Köcher?
Franz Rettich: Da Kühlschränke 
ihren grössten Absatz im Sommer 
haben, hat Hans Stierlin bereits 
1947 begonnen, für den Winter 
Öfen zu produzieren. Dies macht 
«Sibirtherm» bis heute in einer klei-
nen Produktion in Schlieren. Eine 
Spezialität ist der «Thermolino», ein 
Warmluft-Ölofen, der mit dem Tele-
Butler ferngesteuert via Handy oder 
Smartphone eingeschaltet werden 
kann, zum Beispiel für das Ferien-
haus. Zusätzlich bieten wir als Han-
delsware Pelletöfen, Specksteinöfen 
sowie farbenfrohe Kaminöfen an.

Unsere Kompetenz geht aber 
weit über den Verkauf von Haus-
haltgeräten hinaus. Auch nach dem 
Kauf stehen wir den Kunden mit 
unserem dienstleistungsorientierten 
Kundendienst beratend zur Seite, 
wobei sich unsere Service-Mitarbei-
ter mit allen Marken in Küche und 
Waschraum auskennen.

Was werden die grossen Herausfor-
derungen der nächsten Jahre sein?
Franz Rettich: Die grösste Heraus-
forderung ist sicherlich der Einfluss 
des Auslands auf die Schweiz. Offen 
ist, wie sich Technik und Preise ent-
wickeln werden. Will der Kunde nur 
noch Produkte zum allergünstigsten 
Preis – egal mit welchem Komfort – 
und immer weniger Dienstleistung? 

Sicher ist, dass die Wegwerfgesell-
schaft zunimmt. Für SibirGroup ist 
die Dienstleistung sehr wichtig, 
mit unserer Unternehmensgrösse 
können wir auf Anforderungen vom 
Markt in Bezug auf Dienstleistung 
sehr schnell reagieren. Das ist ein 
grosser Pluspunkt und Nutzen für 
unsere bestehenden und zukünfti-
gen Kunden.

70 Jahre Entwicklung vom Kühlschrank aus dem Jahr 1957 bis zu den heutigen Waschraum-Geräten.

Franz Rettich, CEO der SIBIR-
Group AG.

SIBIRGroup AG
Bernstrasse 60
8952 Schlieren
Tel. 044 755 73 00
info@sibirgroup.ch
www.sibirgroup.ch
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Kapitalbezüge – Der Bundesrat will den Vorbezug von Pensions-
kassengeldern verbieten und torpediert damit das wichtigste  
Instrument zur Wohneigentumsförderung.

PK-Vorbezug gefährdet

Wollen junge Familien ein Haus 
kaufen, verfügen sie in der Regel 
nur durch den Einbezug von Vor-

sorgegeldern über das dazu notwendige 
Eigenkapital. Für die Wohneigentumsför-
derung ist der PK-Vorbezug somit zentral. 
Nun will der Bundesrat den BVG-Versicher-
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Mobilität – Der von der eigenen Photovoltaik-Anlage produzierte 
Strom lässt sich nutzen, um das Elektrofahrzeug aufzuladen.

Energieautark wohnen?
Aufgrund hoher Preise für Elektro-

fahrzeuge und Photovoltaik-Anla-
gen entscheiden sich viele Hausbe-

sitzer bisher entweder für das eine oder das 
andere. Es sind hauptsächlich Idealisten, 
die beides anschaffen und das Ganze auch 
noch mit einer Solarbatterie kombinieren. 
Sie kommen dem Traum von der Ener-
gieautarkie ziemlich nahe – wenn auch die 
Wintermonate aufgrund des relativ gerin-
gen solaren Ertrags dies relativieren. Ver-

INHALT
Umfassendes Erneuerungskonzept 17
Ersatz von Elektroboilern 17
Wärmepumpe: innen oder aussen? 19
Tageslicht trotz Sonnenschutz 19

Gartengestaltung – In Form von Bachläufen, Naturteichen und Brunnen lässt sich Wasser als  
gestalterisches Mittel im Garten einsetzen.

Wasserspiele für den Garten
Wasserflächen bereichern einen 

Garten, sei es als plätscherndes 
Wasserspiel oder idyllischer 

Teich. Die Planung beginnt mit den Wün-
schen des Gartenbesitzers, der Dimension 
und der Technik, die benötigt wird. Ist zum 
Beispiel eine Brunnenschale gewünscht, 
über die das Wasser herunterplätschert, so 
ist die Technik meistens einfach konzipiert. 

INHALT
HEV-Reisen 23
Kreuzworträtsel und Sudoku 25

INHALT
Meinung: Der Filz 3
Studie: PK-Vorbezug für Wohneigentum 5
Aus dem Bundeshaus 5
Höhere Hürden für Hypotheken 7

Schadensfall – Welche Aus-
wirkungen hat ein Brand in ei-
ner Wohnliegenschaft auf die 
Mietverhältnisse und wer 
kommt für den Schaden auf?

Brand in 
vermieteter 
Liegenschaft

INHALT
Mietzinserhöhung für Sonnenkollektoren? 9
BGE-Entscheid zugunsten Steuerzahler 11
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ten den obligatorischen Teil der Pensions-
kasse in Zukunft nur noch als Rente aus-
zahlen, weil die Ausgaben für Ergänzungs-
leistungen zur AHV und IV in den letzten 
Jahren markant gestiegen sind.

Ein Zusammenhang zwischen dem Vor-
bezug zum Erwerb von Wohneigentum 
und Ergänzungsleistungen lässt sich je-
doch nicht belegen. Die grosse Mehrheit 
der Versicherten geht mit ihrem Pensions-
kassengeld sorgsam um. Bei der Investiti-
on in eine Immobilie ist ein Gegenwert als 
Sicherheit vorhanden, welcher auch im Al-
ter erhalten bleibt. Wohneigentum ist eine 
sinnvolle Altersvorsorge, weil in der Re-
gel langfristig tiefere Wohnkosten resul-
tieren. Wohneigentum spart damit Ergän-
zungsleistungen. SEITE 3

schiedene Forschungsprojekte befassen sich 
derzeit mit der Kombination von Solarstrom 
und Elektrofahrzeugen. SEITE 15

Der im Boden liegende Auffangtank ist vor 
Sonnenlicht und Erwärmung geschützt, 
was zu einer geringeren Veralgung führt. 
Es braucht nur noch eine Pumpe für die 
Umwälzung. Bei offenen Wasserflächen ist 
eine zu geringe Tiefe der für die Verschmut-
zung wichtigste Faktor, der nicht unter-
schätzt werden sollte. Natürliche Gewässer 
wie Biotope sind in der Regel ohne jegliche 

Filtertechnik gebaut. Hier funktioniert die 
Natur mit ihren Pflanzen, die die Filtrie-
rung übernehmen. SEITE 21

Brennt eine Mietliegenschaft völlig ab, 
kann der Vermieter seine Hauptleis-
tung, die Gebrauchsüberlassung der 

Mietsache an die Mieter, nicht mehr erbrin-
gen. Dies führt nach einhelliger Auffassung 
dazu, dass die bestehenden Mietverträge 
entschädigungslos erlöschen. Die Mieter 
können von den bereits bezahlten Monats-
mietzinsen den auf die nicht mehr benutz-
bare Zeit entfallenden Teil zurückverlangen. 
Nebenkosten sind für die Zeit bis zum 
Brandtag geschuldet und können vom Ver-
mieter später noch in Rechnung gestellt 
werden. Ist die Wohnung nach wie vor teil-
weise bewohnbar, kann der Mieter für die 
Dauer der Mangelbeseitigung eine Herab-
setzung des Mietzinses verlangen. In Fällen, 
in denen den Vermieter ein Verschulden an 
der Zerstörung der Mietsache trifft, kann 
der Mieter vom Vermieter Schadenersatz 
verlangen und vom Mietvertrag zurücktre-
ten. Trifft dagegen den Mieter ein Verschul-
den, so wird dieser dem Vermieter gegenüber 
für den Mietzinsausfall schadenersatzpflich-
tig. SEITE 9

Auflage (WEMF): 323 788 Exemplare   «Visits»1 pro Monat: 90 496
Leser (MACH Basic): 590 000   «Page views»1 pro Monat: 304 575

1 Durchschnittswert September 2013 bis August 2014

Für Preise und weitere Angaben zu Publireportagen usw. stehen Ihnen unsere  
Kundenberater und Kundenberaterinnen gerne zur Verfügung.
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